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Kontoauszugsverarbeitung
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PK-588631 – Anpassung der Kontoauszugsverarbeitung auf Partner-Id

Für die Ermittlung der PartnerID in der Umsatzzeile gilt:

• Eine Partner-ID wird gefunden, wenn dieser in der Umsatzzeile

− alleinstehend ist (durch Leerzeichen oder Sonderzeichen getrennt) Werden alleinstehende 

Ordnungsbegriffe gefunden, so werden Ordnungsbegriffe, die Teil einer Zeichenkette sind, nicht 

berücksichtigt (z.B. Ordnungsbegriff Betriebsnummer (8-stellig numerisch)).

− am Beginn der Zeichenkette vorhanden ist:

▪ Es wird nach ganzer Zahlenfolge bis zu 15 Stellen ohne Teilmengen von Zahlen gesucht

Beispiel:

▪ 0106967348123abc es wird nach dem Muster gesucht: PartnerID = MandatenId

(MandantParameter, 5-stellig), lfd. Nummer (max.10 Stellen) = Suche mit 0106967348123

0106967348123 wird erkannt, aber nicht 0106967348

0106967348abc würde funktionieren = Suche mit 0106967348

▪ Wenn Zahlenfolge größer 15 Stellen, werden die ersten 15 für die Treffermittlung verwendet

Beispiel:

▪ 010696734812345123

010696734812345 <-- Damit suchen wegen max. 15 Stellen

− zum Ende einer Zeichenkette vorhanden ist.

• Der ermittelte Ordnungsbegriff darf nicht ausgeschlossen sein (siehe Ausschluss des Ordnungsbegriffs/der 

Bankverbindung prüfen)
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PK-588631 – Anpassung der Kontoauszugsverarbeitung auf Partner-Id

Im Batch "Kontoauszug buchen" wird auch die PartnerID als Ordnungsbegriff beim Buchen einer Überweisungsgutschrift zur Zuordnung zu 

einem ZV-Konto berücksichtigt.
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PK-588631 – Anpassung der Kontoauszugsverarbeitung auf Partner-Id

Für die Buchungsart = Überweisungsgutschrift wird der Ordnungsbegriff/IK anhand der folgenden Suchmustern in Reihenfolge ermittelt:

• Betriebsnummer, Zahlstellennummer, Kommunennummer: 8-stellig (numerisch)

• RV-Nummer, InterimsRV-Nummer: 12-stellig (1.-8. Stelle numerisch, 9.Stelle (A-Z), 10.-12.Stelle numerisch)

• (alte) KV-Nummer: kassenspezifisch variable Feldlänge (numerisch) (siehe LokaleParameter_Meldung.kvNummerLaenge)

• neue KV-Nummer: 10-stellig (1.Stelle (A-Z), 2.-10.Stelle numerisch)

• Institutionskennzeichen: 9-stellig numerisch

• PartnerID = MandatenId (MandantParameter, 5-stellig), lfd. Nummer (max.10 Stellen)
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PK-588631 – Anpassung der Kontoauszugsverarbeitung auf Partner-Id
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Sammelumbuchung vom Klärungskonto 
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Im Dialog "Kontobewegung suchen - Kontobewegung" ist auch bei ZV-Konten der Kontoart "Klärungskonto" der Button 

"Mehrfachänderungen..." aktiv, sofern die Berechtigung "Kontobewegung auf Klärungskonto bearbeiten" existiert.
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Der Dialog "Mehrfachänderung bearbeiten" wird nach Ausführen des Buttons für das Klärungskonten gestartet. Es existieren die 

Suchkriterien Valutadatum, Betrag in €, Status [lediglich die Werte O, TA oder O+TA (Default)] .
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Es existiert ein neuer Button "Umbuchen", der generell disabled (deaktiviert) ist.
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Es existieren das Panel "Ziel-Zahlungsverkehrskonto" mit den Attributen 'Ordnungsbegriff', 'ZV-Konto- Nr.' und 'Zahlungsverkehrskonto' 

(OLC).

Die Steuerung hinsichtlich der Eingabe der Ziel-ZV-Konto-Nr. und der Ermittlung des Ziel-Zahlungsverkehrskonto (alternativ über OLC) 

erfolgt analog der Funktionalität im Dialog "Kontobewegung umbuchen".

Eingabe einer ZV- Konto-Nr. und weiter mit TAB…

... Das Zahlungsverkehrskonto wird ermittelt und die ZV-Konto-Nr. entfernt.
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Der neue Button "Umbuchen" ist enabled (aktiv), sobald mindestens ein Geldfluss in der Ergebnisliste "Gefundene Kontobewegung" 

markiert wurde und ein Wert im neuen Attribut "Ziel-Zahlungsverkehrskonto" vorhanden ist und das Recht "Bearbeiten" für den 

Anwendungsfall "Kontobewegung auf Klärungskonto bearbeiten" vorhanden ist.
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Nach dem betätigen des Buttons "Umbuchen" werden alle markierten Geldflüsse in Höhe des offenen Betrages der Kontobewegung auf 

das angegeben Ziel-Zahlungsverkehrskonto (analog der Funktionalität Kontobewegung umbuchen") umgebucht. Eine Kumulierung erfolgt

in diesem Kontext nicht. Ein Ausgleich wird auf dem Ziel-ZV-Konto im Rahmen dieser Umbuchung nicht vorgenommen.

Zielkonto: es liegt hier auch eine grundsätzlich ausgleichbare Forderung vor
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Nach dem Betätigen des Buttons "Umbuchen" werden alle markierten Geldflüsse in Höhe des offenen Betrages der Kontobewegung auf 

das angegeben Ziel-Zahlungsverkehrskonto (analog der Funktionalität Kontobewegung umbuchen") umgebucht. Eine Kumulierung erfolgt 

in diesem Kontext nicht. Ein Ausgleich wird auf dem Ziel-ZV-Konto im Rahmen dieser Umbuchung nicht vorgenommen.

Umbuchung vom Klärungskonto für 2 Geldflüsse wird veranlasst. 

Ergebnis: Die Geldflüsse sind umgebucht. Es erfolgt kein Ausgleich und keine Kumulierung.
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PK-588632 - Sammelumbuchungen vom Klärungskonto

Der Wert im Attribut "Ziel-Zahlungsverkehrskonto" muss sich von dem Konto in den Kontoinformationen unterscheiden, ansonsten wird 

die Meldung ZVK0020 ausgegeben:

Die Umbuchung kann nicht auf das gleiche ZV-Konto erfolgen.

Eine Umbuchung auf ein 
geschlossenes ZV- Konto ist nicht 
möglich. Hier erscheint der Fehler 
ZVK0106:

Kurzbeschreibung: Umbuchung 
nicht möglich.

Fachliche Beschreibung: Eine 
Umbuchung zwischen den Konten 
XXX und XXX ist nicht möglich, da 
das ZV-Konto XXX geschlossen 
ist.

Eine Umbuchung auf ein 
Listekonto ist ebenfalls nicht 
möglich. An dieser Stelle erscheint 
der Fehler ZVK 0480:

Kurzbeschreibung: Geldflüsse 
können nicht auf ein Listekonto 
umgebucht werden.

Fachliche Beschreibung: 
Geldflüsse können nicht auf ein 
Listekonto umgebucht werden.
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MOA GSV Wegfall Rechtskreistrennung
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PK-583617 – MOA GSV Wegfall Rechtskreistrennung – Schlüsselzahlen (Ziffer 1.11)

Hinweis:

Aufgrund einer aktuellen Bekanntgabe der Deutschen Rentenversicherung Bund tritt die zum 01.01.2025 geplante Aufhebung der

Rechtskreistrennung in der MOA GSV nicht in Kraft.

Somit tritt die nachfolgende Softwareanpassung noch nicht in Kraft:

Für ein Gültig-Ab-Datum >= dem Stichtag der Aufhebung der Rechtskreistrennung ist es nur noch möglich, Schlüsselzahlen für die MOA

GSV für den Rechtskreis West/Ost zu erfassen. Hingegen können für ein Gültig-Ab-Datum < dem Stichtag weiterhin nur Daten für die MOA

GSV für den Rechtskreis West oder Ost erfasst werden.

…



2008.10.2024 │ BITMARCK-extern │ Freigabeseminar 

Mahnsätze löschen
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Mahnungen (Mahnsätze) sollen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist und vor Ablauf der Löschfrist gelöscht werden, um die gesetzliche 

Löschpflicht zu erfüllen.

PK-165017 – Mahnsätze löschen

Mahnsätze werden innerhalb der Löschkomponente nach folgenden Regeln gelöscht:

1. Status = "Gelöscht"

oder

2. Status = "Beschieden am" > 6 Jahre und "Ausgleichs-Status" = "A" und Forderungen haben keine Verbindung zu einer Vollstreckung

oder

3. Status = "Storniert" und "Druck-Datum" > 6 Jahre und Forderungen haben keine Verbindung zu einer Vollstreckung

Die Löschung beinhaltet die Daten für Aufgaben und Revisionsdaten.

- Die fachliche Anwendungshilfe ist entsprechend aktualisiert.

- Die technische Anwendungshilfe ist entsprechend aktualisiert.
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PK-165017 – Mahnsätze löschen

Wichtig:

− Wir empfehlen die Löschung der Alt-Daten jahrweise vorzunehmen, da es aufgrund der Anzahl der Mahnsätze zu verlängerten

Batchlaufzeiten kommen könnte.

− Zudem empfehlen wir vor der Löschung der Mahnung die Löschung der Vollstreckung vorzunehmen, da ansonsten Mahnungen 

aufgrund bestehender Verbindungen zu Vollstreckungen u.U. nicht gelöscht werden können. 

Hinweis:

− Nicht gelöscht werden die beinhalteten Kontobewegungen (von z. B. Mahnkosten oder Mahnpositionen)

− Sofern eine Mahnung Bestandteil eines bestehenden Mahnlaufes ist, bleibt der Mahnlauf bestehen. Die Werte der beinhalteten 

Mahnungen werden um die Anzahl der gelöschten Mahnsätze angepasst.

− Vorhandene Mahngebühren verlieren durch die Löschung der Mahnung lediglich ihre Zuordnung zu der Mahnung. Sie sind 

eigenständige Kontobewegungen und können über das Zahlungsverkehrskonto eingesehen und bearbeitet werden

− Ursprünglich sollten die Mahnsätze im Status „Gelöscht“ zu einem früheren Zeitpunkt durch die Löschkomponente aufgegriffen werden. 

Grund hierfür ist, dass diese keine rechtliche Wirkung haben und somit die gesetzlichen Löschfristen nicht gelten. Hierzu wurde mit PK-

570234 der Batch "Forderungseinzugs-Objekte löschen" erweitert, so dass nun Mahnungen im Status "Gelöscht" auch vor Ablauf von 6 

Jahren nach Erstellungsdatum entfernt werden können.
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PK-570234 – Mahnsätze löschen

− Innerhalb des Batchs ist die Check-Box "Mahnsätze" enabled.

− Es ist keine der freigeschalteten Check-Boxen vorausgewählt.

− Es ist nur eine der freigeschalteten Check-Boxen auswählbar. (RadioButton-Funktion)

Der Batch „Forderungseinzugs-Objekte löschen“ löscht alle Mahnungen im Status „Gelöscht“ entsprechend der hinterlegten 

Parametereinstellungen. 
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PK-570234 – Mahnsätze löschen

− Der neue Batch löscht bei ausgewählter Check-Box "Mahnsätze" alle Mahnsätze im Status "Gelöscht" endgültig von der Datenbank, 

deren Status-Datum älter ist, als das berechnete Datum aus Tagesdatum abzgl. Feldwert "Tage nach Statusdatum".  

− Beim Feldwert "0" werden alle Objekte gelöscht.

− Die Revisionsdaten werden mit gelöscht.
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PK-570234 – Mahnsätze löschen

Die Anzahl der endgültig gelöschten Sätze wird im BatchLog ausgegeben.
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PK-570234 – Mahnsätze löschen

− Wurden die gelöschten Mahnungen per Mahnlauf erstellt, bleibt der Mahnlauf bestehen und kann weiter bearbeitet werden, lediglich die 

Anzahl der enthaltenen Mahnungen wird aktualisiert.

− Anhängende Aufgaben bleiben für die gelöschten Mahnungen erhalten und können weiterhin bearbeitet werden. Die Aufgaben müssen 

manuell in einen Endstatus versetzt werden, damit diese durch den Batch „Aufgaben bereinigen“ aufgegriffen werden. Ein Bezug zur

Mahnung selbst ist nicht mehr vorhanden.

− Für weitere Informationen siehe Anwendungshilfe „Forderungseinzug“
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Vollstreckung
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PK-611209 – Vollstreckungsregelwerk, keine Berechnung von SZ für HZA-Vollstreckungen

− Im Vollstreckungsregelwerk soll es nicht mehr möglich sein, die Weiterberechnung der Säumniszuschläge (SZ) durch das 

Hauptzollamt (HZA) zu ermöglichen.

− Hinweis: Ergebnis der Abstimmung im Kunden-Workshop am 19.03.2024

− Im Vollstreckungsregelwerk im Register >Vollstreckungsarten< ist die Check-Box "Empfänger berechnet SZ selbst" für die 

Vollstreckungsart "HZA" disabled. Sie kann nicht verändert werden.
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− Es wird ein weiterer Parameter im Vollstreckungsregelwerk für Einzel- und Kollektivkonten benötigt, um einen Mindestbetrag für 

Folgevollstreckungen ohne Beitragsforderungen festzulegen.

− Im Vollstreckungsregelwerk im Register >Vollstreckungsarten< gibt es in der Tabelle eine neue Spalte "Mindestbetrag 2 in €" neben der 

Spalte "Mindestbetrag in € ".

− In der Spaltenüberschrift "Mindestbetrag 2 in €" gilt es einen erläuternden Tooltipp.

Hinweis: Dieser gilt für alle HZA-Fälle mit und ohne DAVOS-Daten.

− Die Spalte "Mindestbetrag 2 in €" ist als Pflichtfeld gekennzeichnet.

− In der Spalte "Mindestbetrag 2 in €" ist „nur“ das Feld zur Vollstreckungsart "HZA" enabled, alle anderen sind disabled. Die deaktivierten 

Felder haben keine Werte.

− Im Feld "Mindestbetrag 2 in €" für die Vollstreckungsart "HZA" lassen sich nur Beträge >= 36,00 € eintragen.

− Im Feld "Mindestbetrag 2 in €" für die Vollstreckungsart "HZA" ist initial der Wert 36,00 € hinterlegt.

− Anpassungen werden revisioniert.

Hinweis: So gibt es keine Änderung für Kunden bei Auslieferung, bis Kunden das Regelwerk anpassen.

PK-618886 – Neuer Parameter Vollstreckungsregelwerk für HZA-

Vollstreckungen ohne Beitragsforderungen
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

− Es wird ein weiterer Parameter im Vollstreckungsregelwerk für Einzel- und Kollektivkonten benötigt, um einen Mindestbetrag für 

Folgevollstreckungen ohne Beitragsforderungen festzulegen.

− Bei Erstellung einer Vollstreckung der Vollstreckungsart "HZA" mit/ohne DAVOS für Einzel- oder Kollektivkonten im Dialog gilt der 

Mindestbetrag 2, sofern am Konto eine beschiedene HZA-Vollstreckung mit/ohne DAVOS-Daten besteht, und keine 

Beitragsforderungen Bestandteil der in Erstellung befindlichen Vollstreckung sind.

− Bei Erstellung einer Vollstreckung der Vollstreckungsart "HZA" mit/ohne DAVOS für Einzel- oder Kollektivkonten im Batch 

"Vollstreckungslauf auslösen" gilt der Mindestbetrag 2, sofern am Konto eine beschiedene HZA-Vollstreckung mit/ohne DAVOS-Daten 

besteht, und keine Beitragsforderungen Bestandteil der in Erstellung befindlichen Vollstreckung sind.

Hinweis: Bisher galt an diesen Stellen die bisherige Mindestbetragsprüfung.

Hinweis: Sofern keine beschiedene HZA-Vollstreckung am ZV-Konto vorliegt bzw. Beitragsforderungen Bestandteil sind, gilt der bisherige 

Mindestbetrag.
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

Der Parameter „Mindestbetrag 2 in €“  im Vollstreckungsregelwerk gilt  für  Einzel- und Kollektivkonten, um einen Mindestbetrag für HZA-

Folgevollstreckungen ohne Beitragsforderungen festzulegen. 
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

− Der neue Parameter “Mindestbetrag 2 in €” im Vollstreckungsregelwerk Register >Vollstreckungsarten<  greift unter folgenden

Voraussetzungen:

− Beschiedene HZA-Vollstreckung mit oder ohne DAVOS am ZV-Konto vorhanden

− Keine vollstreckbaren Forderungen der Mahnbelegart “Beitrag” in der zu erstellenden Vollstreckung vorhanden. 

Beispiel:

− Liegen diese Voraussetzungen vor, wird bei Erstellung von HZA-Vollstreckung auf den “Mindestbetrag 2 in €” geprüft.
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

− Der Hinweis ZVK 1646 wird bei Erstellung der Vollstreckung ausgegeben, wenn zwar die Voraussetzungen für eine HZA-Vollstreckung 

vorliegen, aber der vollstreckbare Betrag der Forderungen den Wert des Parameters „Mindestbetrag 2 in €“ nicht erreicht.  
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

− Der Fehler ZVK1647 wird beim Speichern ausgegeben, wenn der Mindestbetrag 2 nicht erreicht wird.

 

Hinweis: Hier werden die bereits erstellten Gebühren hinzugerechnet.

− Im Batchprotokoll des Batches „Vollstreckungslauf auslösen“ wird ebenfalls der Hinweis ZVK1646 ausgegeben, wenn der „Mindestbetrag 

2“ nicht erfüllt ist.
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

Wichtig:

− Liegen die Voraussetzungen für die Prüfung nach “Mindestbetrag 2 in €” nicht vor – ist also keine beschiedene HZA-Vollstreckung am 

ZV-Konto vorhanden oder befinden sich Forderungen der Mahnbelegart “Beitrag” unter den vollstreckbaren Forderungen – wird weiterhin 

nach dem bisherigen “Mindestbetrag” geprüft.



3608.10.2024 │ BITMARCK-extern │ Freigabeseminar 

PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

− Für Vollstreckungen der Art “Amtsgericht”, Pfändung/Verrechnung” und “Sonstiges” wird der “Mindestbetrag 2” nicht geprüft. 

− Hier gilt weiterhin der “Mindestbetrag” für die jeweilige Vollstreckungsart. Sollte dieser unterschritten werden, weist ZVK1120 bei der 

Erstellung der Vollstreckung darauf hin; hier am Beispiel “Amtsgericht”:

−        

− Ein Speichern wird in diesen Fällen im Dialog wie bisher von ZVK0756 unterbunden
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

Im Batchprotokoll wird weiterhin ZVK1120 ausgegeben, wenn der “Mindestbetrag” nicht erfüllt ist. 

Beim Setzen des  Status "Geprüft" einer Vollstreckung sowie bei Bescheidung eines Vollstreckungssatzes der Vollstreckungsart 

"HZA" mit/ohne DAVOS für Einzel- oder Kollektivkonten im Dialog gilt auch der Mindestbetrag 2, sofern am Konto eine beschiedene HZA-

Vollstreckung mit/ohne DAVOS-Daten besteht, und keine Beitragsforderungen Bestandteil der in Erstellung befindlichen Vollstreckung 

sind. (Dies gilt beim Setzen des Status sowie beim Speichern nach der Umsetzung auf den Status "Geprüft" und „Beschieden“) vgl. dazu 

PK-620767 und PK-620769
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PK-620764 – „Erstellung eines Vollstreckungssatzes“ weitere Mindestbetragsprüfung

− Beim Wechsel der Vollstreckungsart (Vollstreckung in Erstellung, im Status "Erstellt" oder "Zurückgestellt") einer Vollstreckung auf die 

Vollstreckungsart "HZA" mit/ohne DAVOS für Einzel- oder Kollektivkonten im Dialog gilt der Mindestbetrag 2, sofern am Konto eine 

beschiedene HZA-Vollstreckung mit/ohne DAVOS-Daten besteht, und keine Beitragsforderungen Bestandteil der in Erstellung 

befindlichen Vollstreckung sind. Sofern dieser unterschritten wird erfolgt die Löschung der Vollstreckung.

Hinweis: Dies gilt für den Wechsel der Vollstreckungsart im Register Grunddaten. Der maschinelle Wechsel über das Register 

"Empfänger" wird auf das aktuelle Verhalten geprüft und  danach entschieden. (Spätestens beim Geprüft setzen erfolgt diese Prüfung 

dann) vgl. dazu PK-620771

Die Anwendungshilfen im Bereich ZVK-Forderungen wurden um diese Anpassungen ergänzt. 
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DAVOS 4.0
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Bei der Erstellung eines Vollstreckungssatzes HZA mit DAVOS-Daten aus dem Batch "Vollstreckungslauf auslösen" heraus wird eine 

Aufgabe, aus dem Dialog heraus wird ein Hinweis ausgegeben, sofern innerhalb der DAVOS-Daten eine Hausnummer mit dem Wert 

"Leer" vorhanden ist.

PK-619158 – DAVOS 4.0 Hinweis/Aufgabe zu nicht vorhandenen Hausnummern

Dies ist die neue Aufgabendefinition:
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PK-619158 – DAVOS 4.0 Hinweis/Aufgabe zu nicht vorhandenen Hausnummern

Wird per Batch "Vollstreckungslauf auslösen" eine HZA-Vollstreckung mit DAVOS erstellt und fehlt am Partner bei den 

vollstreckungsrelevanten Adressen eine Hausnummer, wird diese in den Zusatzdaten mit einem "." ersetzt. 

In diesem Fall wird für den Partner die neue Aufgabe erstellt, unabhängig davon, ob die Zusatzinformation zur Übertragung ausgewählt ist 

oder nicht.

Es wird eine Aufgabe pro erstellter Vollstreckung erstellt, auch wenn mehrere Hausnummern in den Zusatzdetails fehlen.

Beispiel für eine maschinell erstellte Vollstreckung:
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PK-619158 – DAVOS 4.0 Hinweis/Aufgabe zu nicht vorhandenen Hausnummern

In den Zusatzdetails sind die Hausnummern des Partners durch "." ersetzt, da die angelieferte Hausnummer "leer" war. 

In diesem Fall wird eine Aufgabe für den 

Partner erstellt.
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PK-619158 – DAVOS 4.0 Hinweis/Aufgabe zu nicht vorhandenen Hausnummern

Im manuellen Dialog wird der Hinweis ZVK0797 ausgegeben, wenn eine Hausnummer in den Zusatzdetails fehlt bzw. durch "." ersetzt 

wurde. 
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PK-619158 – DAVOS 4.0 Hinweis/Aufgabe zu nicht vorhandenen Hausnummern

In diesem Fall fehlen alle Hausnummern in den Zusatzdetails. Die Vollstreckung kann weiter verarbeitet werden. Der Statuswechsel und 

ein Bescheiden und Drucken ist fehlerfrei möglich.
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PK-600932 – DAVOS 4.0-2.2/08 – Erweiterung Löschkomponente

Umsetzung der DAVOS-Schnittstelle 4.0. Mit Stufe 2 wird der Weg "von eVS" umgesetzt, und die Daten ins System eingespielt. 

Um als verantwortliche Krankenkasse die gesetzliche Löschpflicht zu erfüllen, wurde es im Vorgänger-Release ermöglicht, 

Vollstreckungssätze zu löschen. Durch die stetige Weiterentwicklung der DAVOS-Schnittstelle 4.0 sind weitere Tabellen und Verknüpfungen 

hinzugekommen, die auch bei der Löschung einer Vollstreckung berücksichtigt werden müssen. 

Hinweis: Verknüpfung Quittierung mit den RueckstandKenndatenEvs und Erledigung.

Hinweis: Der Batch zur Löschung von gelöschten Vollstreckungssätzen ist nicht betroffen.
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PK-575794 – DAVOS 4.0-2.2/06 – Erweiterung Batch „DAVOS 4.0 Import“

Die Rückmeldungen der Hauptzollämter zum DAVOS-Verfahren sollen entsprechend verarbeitet werden.

Hierfür wird ein Batch für die Verarbeitung der Daten benötigt.

Der Batch hat folgende Prüfung nicht mehr:

Erledigungsmeldung kann nicht eingespielt werden - Sofern eine Erledigungsmitteilung Bestandteil der Datei ist, wird diese nicht 

verarbeitet. Es erfolgt eine Hinweis-Ausgabe im Batch-Protokoll unter Angabe der Referenznummer:
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PK-575794 – DAVOS 4.0-2.2/06 – Erweiterung Batch „DAVOS 4.0 Import“

Der Batch hat folgende Prüfungen:

Können Erledigungsmeldungen keinem Rückstand zugeordnet werden, dann erfolgt ein Hinweis im Batch-Protokoll. Die Anzahl der Anlagen 

wird im Hinweis ausgegeben.

Hinweis: Die Ausgabe erfolgt analog zu den nicht zugeordneten Quittierungen, unter Angabe der PartnerID.

Einem Rückstand können mehrere Erledigungsmeldungen zugeteilt werden.

Die Anzahl der verarbeiteten Erledigungen wird im Batch-Protokoll ausgegeben.

Die Verarbeitung innerhalb des Batchs erfolgt gebündelt nach Art der Meldung in der Reihenfolge:

− Rückstände

− Erledigungen

− Rücknahmen

− Minderungen

− Änderungen
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PK-575794 – DAVOS 4.0-2.2/06 – Erweiterung Batch „DAVOS 4.0 Import“
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PK-575794 – DAVOS 4.0-2.2/06 – Erweiterung Batch „DAVOS 4.0 Import“

Alle Informationen zur Erweiterung des DAVOS-Verfahren sowie den Anpassungen zur Vollstreckungsart "HZA" sind in der aktualisierten 
Arbeitshilfe zum Release 25.10 enthalten.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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